
 

 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung der 
STADT BEDBURG 

 
Bebauungsplan Nr. 2/ Pütz – Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage südlich der 

Raststätte Bedburger Land 
 
 

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 
03.12.2024 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss fasst den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs-
plan Nr. 2/ Pütz – „Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage südlich der Raststätte Bedbur-
ger Land“ gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch im Parallelverfahren zusammen mit der 
67. Flächennutzungsplanänderung. 
 
Auf einer ca. 20 ha großen Fläche südlich der Raststätte Bedburger Land (s. Geltungs-
bereich) wird geplant eine großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlage in Kombination 
mit einer geringfügigeren landwirtschaftlichen Nutzung (Agri-PV) zu entwickeln und 
umzusetzen. Heute werden die Flächen, gemäß ihrer aktuellen Darstellung im Flä-
chennutzungsplan (Flächen für die Landwirtschaft), ackerbaulich genutzt. Für das Vor-
haben ist ein Bebauungsplan aufzustellen und der Flächennutzungsplan zugunsten 
eines Sondergebietes zu ändern. 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen.  

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB des Bebauungsplanes Nr. 2/ Pütz 
– „Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage südlich der Raststätte Bedburger Land“ wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 

Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnach-
teilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hingewiesen. Nach § 44 Abs. 3 BauGB kann der Entschä-
digungsberechtigte Entschädigungen verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fällig-
keit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die im vorgenannten Absatz bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 



 

 

 
2. Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften: Die der Planung zugrundeliegenden Vor-

schriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und DIN-Vorschriften) 
können beim Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung - 
der Stadt Bedburg, Am Rathaus 1, in 50181 Bedburg während der Öffnungszei-
ten eingesehen werden. 

 
Öffnungszeiten der Verwaltung 
 
Montag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch 8:30 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 8:30 - 12:00 Uhr sowie 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 8:30 - 12:00 Uhr 

 
 

 
Bedburg, 14.01.2025 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 
gez. Sascha Solbach 
  



 

 

Lageplan „Bebauungsplan Nr. 2/ Pütz – Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage 
südlich der Raststätte Bedburger Land“ 

 
(ohne Maßstab) 
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